
KREISAUSSCHUSS 
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

 

Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Einreicher:  Verwaltung  
 
Drucksachen-Nr.: KA/BV/485/2021 
 
Einreichung:  08.11.2021 
 

Beratungsfolge Termin TOP 

Kreisausschuss 08.11.2021  

 
 
Betr.: 
Außerplanmäßige Ausgaben der HH-Stelle 4008.7110 - Zuweisungen und 
Zuschüsse für laufende Zwecke - Land 
 
Der Kreisausschuss möge beschließen: 
 
Der Kreisausschuss stimmt den außerplanmäßigen Ausgaben der Haushaltsstelle 
4008.7110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Land - in Höhe von 
bis zu 44.407,68 EUR zu. 
 
Die Deckung erfolgt durch bereits erzielte Mehreinnahmen in den Haushaltsstellen: 

o 4008.1720 – Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und 
Gemeindeverbände: in Höhe von 2.807,32 EUR (Stand 14.10.2021) 

o 4008.1782 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übrige 
Bereiche: in Höhe von 41.600,36 EUR (Stand 14.10.2021) 

   
 
 
 
Begründung:  
 
Die Ausgabe-Haushaltsstelle 4008.7110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 
Zwecke – Land und die Einnahme-Haushaltsstellen 4008.1720 – Zuweisungen und 
Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie 4008.1782 – Zuweisungen 
und Zuschüsse für laufende Zwecke – übrige Bereiche enthalten im Haushaltsplan 
2021 keine Planansätze.  
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Im laufenden Haushaltsjahr 2020 wurde festgelegt, Fördermittelrückforderungen von 
Letztempfänger nach der Richtlinie „Solidarisches Zusammenleben der 
Generationen“ (LSZ) und deren Weiterleitung an die GFAW bzw. die Thüringer 
Aufbaubank über die Haushaltsstellen 4008.7110, 4008.1720 und 4008.1782 zur 
verwalten. Die Festlegung wurde im Rahmen der Planungsaufgaben erstmalig bei 
der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 berücksichtigt.  
 
Im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfungen von weitergeleiteten Fördermitteln 
an Projektträger/Letztempfänger gem. Ziffer 3 der Richtlinie LSZ wurden im 
Haushaltsjahr 2021, bis zum 14.10.2021, gem. Nr. 8 ANBest-Gk bzw. ANBest-P 
insgesamt 44.407,68 EUR (davon unter 4008.1720/2.807,32 EUR; 
4008.1782/41.600,36 EUR) durch den Landkreis von den Projektträgern 
zurückgefordert. Diese Mittel sind an den Fördermittelgeber via Thüringer 
Aufbaubank zurückzuführen. (Haushaltsstelle 4008.7110).  
 
 
 
Z a n k e r  
Landrat 
 
Anlagen: 
   
 
 
 

□ Vorlage wurde ohne / mit Änderung zum Beschluss erhoben 

□ Vorlage wurde abgelehnt 

□ Vorlage wurde zurückgezogen 

 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja:   Nein:    Enthaltungen: 
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